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Kreis Pinneberg - Der Landrat  
Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 
Kurt-Wagener-Str. 11, 25337 Elmshorn 
Tel.: 04121-4502-2211; Fax: 04121-4502-92324 
 

 

Merk- und Schulungsblatt 
für die Entnahme von Proben zur Untersuchung auf Trichinen  
bei Wildschweinen sowie die Kennzeichnung der Wildschweine 

Probenentnahme 

Bei Wildschweinen sind aus der Zunge, dem Zwerchfellpfeiler oder dem Vorderlauf Proben von mindes-
tens 10 g zu entnehmen (siehe Seite 5). 

Die Proben sind in einem Kunststoffbeutel oder -behältnis zu verwahren und gemeinsam mit dem  
vollständig ausgefüllten Wildursprungsschein der Untersuchungseinrichtung zu übergeben. 

Sollten gleichzeitig Proben von mehreren Wildschweinen zur Untersuchung gestellt werden, so ist für 
jedes Wildschwein ein gesondertes Probenbehältnis zu verwenden. Die Probenbehältnisse sind mit der 
Kennzeichnung der Wildmarke, dem Nachnamen und Wohnort des Verantwortlichen zu versehen. Die 
Kennzeichnung der Probenbehältnisse muss deutlich und mit einem wasserfesten Stift erfolgen. 

Vor Abschluss der Trichinenuntersuchung darf das Wildschwein nicht (an andere Personen) abgegeben 
werden. 

Kennzeichnung 

Die Kennzeichnung erfolgt mit der Wildmarke und hat im Zuge der Probenentnahme zu erfolgen. 
Die Wildmarke ist an augenfälliger Stelle am Wildschwein zu befestigen. Sie ist so zu befestigen, dass 
sie beim Entfernen zerstört werden muss und nicht wieder verwendet werden kann. 

Wildursprungsschein 

Der Wildursprungsschein besteht aus einem Original und 2 Durchschriften. 

Die Nummer der Wildmarke ist auf dem Wildursprungsschein einzutragen. Der Wildursprungsschein 
(Original und beide Durchschriften) ist vollständig ausgefüllt mit der Probe der zuständigen Behörde zu 
übergeben. Es ist wichtig, dass Sie Ihre komplette Adresse angeben, damit der Kostenbescheid für die 
Untersuchung an Sie gesandt werden kann.  

Bei der persönlichen Aushändigung der Probe an eine amtlich zuständige Person (siehe Seite 2), wird 
der Wildursprungsschein mit dem Datum versehen, ab wann über das Wildbret verfügt werden kann. 
Das Original verbleibt bei der Behörde, die beiden Durchschriften bekommen Sie direkt wieder ausge-
händigt. Ansonsten werden Ihnen die Durchschriften von der zuständigen Behörde mit dem Datum der 
Freigabe zugesandt. 

Tierkörper von Wildschweinen dürfen vom Jäger erst nach Abschluss der Untersuchung auf Trichinen 
(negatives Ergebnis) und nur unter Beifügung der von der zuständigen Behörde übermittelten 1. Durch-
schrift (Pinneberg: gelb) des Wildursprungsscheines an andere Betriebe abgegeben werden. 

Die 2. Durchschrift (Pinneberg: grün) des Wildursprungsscheines ist vom Jäger 2 Jahre lang aufzube-
wahren. 

Sofern Wildmarken und Wildursprungsscheine für andere zur Probennahme ermächtigte Jäger abgeholt 
werden sollen, ist eine entsprechende Vollmacht sowie eine Kopie des Jagdscheines des Vollmachtser-
teilenden vorzulegen. 
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Annahmestellen für vom Jäger genommene Trichinenproben: 
 

1. Veterinär- und Lebensmittelaufsicht, Kurt-Wagener-Str. 11, 25337 Elmshorn 
Montag, Mittwoch, Freitag  8.30 – 10.00 Uhr  
sowie nach telefonischer Absprache unter 04121 / 4502-2211 
 

2. Schlachtbetrieb Fülscher Fleisch KG, Dorfstr. 15, 25371 Seestermühe 
Montag und Samstag 8.00 – 10.00 Uhr 
 

3. Fleischhygienelabor Kellinghusen, Neuer Kamp 1, 25548 Kellinghusen 
nach telefonischer Absprache 04822 / 970-738 

 

Bitte kein Bargeld mehr zusammen mit der Probe abgeben!  
Sie bekommen einen gesonderten Kostenbescheid zugesandt, daher ist es wichtig, dass auf dem Wild-
ursprungsschein Ihre vollständige Adresse angegeben ist. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Proben nur von Jägern, die zur Trichinenprobenentnahme bei Wild-
schweinen ermächtigt sind, mit dem dazugehörigen ausgefüllten Wildursprungsschein abgege-
ben werden dürfen! 
 

Außerdem besteht die Möglichkeit die Probe bei dem für Ihren Wohnort zuständigen amtlichen Tierarzt 
abzugeben (siehe Seite 3 und 4). 
 

Ergebnis der Trichinenuntersuchung 

Wird die Probe von einer amtlich zuständigen Person persönlich in Empfang genommen, wird auf dem 
Wildursprungsschein der Zeitpunkt vermerkt, ab dem über das Wildbret verfügt werden kann, sofern bis 
zu diesem Zeitpunkt keine anderslautende Mitteilung vorliegt. 
 
Falls die Probe bei der Fa. Fülscher abgegeben wurde, besteht die Möglichkeit das Untersuchungser-
gebnis bei Bedarf vorab telefonisch zu erfragen. Die Telefonnummer lautet: 04121-4502-2211. 
Wenn die Probe am Montag zwischen 8.00 und 10.00 Uhr bei der Fa. Fülscher abgegeben wurde, er-
folgt die Untersuchung im Labor noch am Montag und es ist möglich das Ergebnis am darauf folgenden 
Dienstag ab 12.00 Uhr zu erfahren. Sofern die Probe im Laufe der Woche, also zwischen Montag 
Nachmittag und Samstag 10.00 Uhr, bei der Fa. Fülscher abgegeben wurde, erfolgt die Untersuchung 
am Samstag. Das Ergebnis kann dann am darauf folgenden Montag ab 12.00 Uhr erfragt werden.  

 

 

Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für Informationen, die über 

den Inhalt des Merkblattes hinausgehen, wenden Sie sich bitte an die oben  

benannte Veterinär- und Lebensmittelaufsicht unter der angegebenen Anschrift. 
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Liste der amtlichen Tierärzte die für die Trichinenprobenahme  
bei Wildschweinen zuständig sind:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die obigen Tierärzte sind in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit von 10.00 bis 
12.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr telefonisch erreichbar, dann können Sie, mit dem für 
Ihren Wohnort zuständigen Tierarzt, einen Zeitpunkt für die Trichinenprobenahme bzw. –
übergabe absprechen. 

Tierarzt: Bezirk: Vertretung:  
 
Frau Dr. Bruckwilder 
 
0172 / 648 88 10 
 

 
Bevern, Bokholdt-Hanredder, 
Bullenkuhlen, Ellerhoop,  
Groß Offenseth-Aspern,  
Klein Offenseth-Sparrieshoop,  
Kölln-Reisiek, Langeln,  
Lutzhorn, Seeth-Ekholt 
 

 
Frau Geisler 
 
04123 / 2296 
 
 

 
Herr Dr. Meyer-Breckwoldt 
 
04106 / 2264 
 

 
Bilsen, Bönningstedt,  
Ellerbek, Hasloh, Quickborn, 
Tangstedt 

 
Herr Dr. Engelke 
 
04106 / 2264 

 
Herr Dr. Müller 
 
04122 / 3187 
 

 
Elmshorn, Groß Nordende,  
Haseldorf, Heist, Hetlingen,  
Neuendeich, Raa-Besenbek, 
Seester, Seestermühe,  
Tornesch, Uetersen 
 

 
Herr Loof  
 
04101 / 693521 
 

 
Herr Schlüter 
 
04101 / 693521 
 

 
Appen, Borstel-Hohenraden, 
Halstenbek, Haselau,  
Heidgraben, Holm,  
Klein Nordende, Kummerfeld, 
Moorrege, Pinneberg, Prisdorf, 
Rellingen, Schenefeld, Wedel 
 

 
Herr Loof 
 
04101 / 693521 

 
Herr Vogt 
 
04123 / 2296 
 

 
Barmstedt, Bokel,  
Brande-Hörnerkirchen, Heede, 
Hemdingen, Osterhorn,  
Westerhorn 
 

 
Herr Schulze  
 
04123 / 2296 
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Ort im Kreis Pinneberg: Person: 

Appen Herr Schlüter 

Barmstedt Herr Vogt 

Bevern Frau Dr. Bruckwilder 

Bilsen Herr Dr. Meyer-Breckwoldt 

Bokel Herr Vogt 

Bokholdt-Hanredder Frau Dr. Bruckwilder 

Bönningstedt Herr Dr. Meyer-Breckwoldt 

Borstel-Hohenraden Herr Schlüter 

Brande-Hörnerkirchen Herr Vogt 

Bullenkuhlen Frau Dr. Bruckwilder 

Ellerbek Herr Dr. Meyer-Breckwoldt 

Ellerhoop Frau Dr. Bruckwilder 

Elmshorn Herr Dr. Müller 

Groß Nordende Herr Dr. Müller 

Groß Offenseth-Aspern Frau Dr. Bruckwilder 

Halstenbek Herr Schlüter 

Haselau Herr Schlüter 

Haseldorf Herr Dr. Müller 

Hasloh Herr Dr. Meyer-Breckwoldt 

Heede Herr Vogt 

Heidgraben Herr Schlüter 

Heist Herr Dr. Müller 

Hemdingen Herr Vogt 

Hetlingen Herr Dr. Müller 

Holm Herr Schlüter 

Klein-Nordende Herr Schlüter 

Klein Offenseth-Sparrieshoop Frau Dr. Bruckwilder 

Kölln-Reisiek Frau Dr. Bruckwilder 

Kummerfeld Herr Schlüter 

Langeln Frau Dr. Bruckwilder 

Lutzhorn Frau Dr. Bruckwilder 

Moorrege Herr Schlüter 

Neuendeich Herr Dr. Müller 

Osterhorn Herr Vogt 

Pinneberg Herr Schlüter 

Prisdorf Herr Schlüter 

Quickborn Herr Dr. Meyer-Breckwoldt 

Raa-Besenbek Herr Dr. Müller 

Rellingen Herr Schlüter 

Schenefeld Herr Schlüter 

Seester Herr Dr. Müller 

Seestermühe Herr Dr. Müller 

Seeth-Ekholt Frau Dr. Bruckwilder 

Tangstedt Herr Dr. Meyer-Breckwoldt 

Tornesch Herr Dr. Müller 

Uetersen Herr Dr. Müller 

Wedel Herr Schlüter 

Westerhorn Herr Vogt 
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